
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von landwirtschaftlichen Maschinen, Kellerei-

maschinen, Geräten und Bedarfsgegenständen (Verkaufs- und Lieferbedingungen) Raiffeisen Wa-

ren-Zentrale Rhein-Main AG 

1. Allgemeines  

Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil sämtlicher mit der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-

Main AG, Altenberger Straße 1a, 50668 Köln, - in diesen Bedingungen kurz RWZ genannt - geschlosse-

ner Kaufverträge aus dem Maschinen- und Kellereibereich. Sämtliche – auch zukünftige – Lieferungen 

und Leistungen in diesem Zusammenhang, einschließlich Vorschläge, Beratungen und sonstigen Ne-

benleistungen, erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen, falls keine abweichenden Son-

derbedingungen mit schriftlicher Zustimmung der RWZ vereinbart worden sind. Abweichenden, ent-

gegenstehenden oder ergänzenden Einkaufs- und / oder Bestellbedingungen des Vertragspartners 
(Kunde) wird hiermit widersprochen. Das gilt in jedem Fall, also auch dann, wenn in Kenntnis der AGB 

des Kunden die Leistung an ihn vorbehaltlos ausgeführt wird. 

 

2. Vertragsschluss  

a) Die Bestellung eines Kunden gilt als Angebot, welche die RWZ innerhalb der nachfolgenden Fristen 

annehmen oder ablehnen kann. Ist der Kunde Unternehmer, dann gilt: Wenn mündlich oder fern-

mündlich Kaufverträge vorbehaltlich schriftlicher oder fernschriftlicher Bestätigung abgeschlossen 

werden, ist der Inhalt des Bestätigungsschreibens der RWZ maßgebend, sofern der Empfänger nicht 

unverzüglich widerspricht. 

b) Der Kunde ist an seine Bestellung von neuen Maschinen bis sechs Wochen, bei Maschinen, die bei 
der RWZ vorhanden sind, sowie bei gebrauchten Maschinen bis zwei Wochen gebunden. 

 

3. Preise, Zahlung und SEPA-Lastschrift  

a) Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager der RWZ oder bei Versendung vom 

Herstellerwerk aus ab Werk, ausschließlich Verpackung. Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatz-

steuer. Sie schließen Fracht und Anfuhr zum Aufstellplatz sowie Abladung und Aufstellen nicht ein. 

b) Im SEPA-Lastschriftverfahren wird die Ankündigungsfrist einer anstehenden Lastschrift auf 5 Werk-

tage verkürzt. Dies gilt für einmalige SEPA-Lastschriften sowie für SEPA-Dauerlastschriften mit wech-

selnden Beträgen. Bei (erstmaliger) SEPA-Dauerlastschrift mit gleichbleibenden Beträgen benachrich-
tigt RWZ den Kunden 5 Werktage vor der ersten Lastschrift über den ersten Lastschrifteinzug und die 

Folgeeinzüge. 

c) Ist der Kunde Verbraucher, dann sind die gesetzliche Umsatzsteuer, Liefer- und Versandkosten im 

Preis enthalten, wenn hierüber keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Erfolgt die Lie-

ferung später als 4 Monate nach Vertragsschluss, werden zwischenzeitlich eingetretene Transportkos-

tenänderungen, Energiekostenänderungen, Eis-, Hoch- oder Niedrigwasserzuschläge, Änderungen der 

unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers/Importeurs oder Steueränderungen bei der Kauf-

preisbemessung berücksichtigt. Solche Preisanpassungen werden zugunsten und zulasten des Kunden 

nach billigem Ermessen der RWZ vorgenommen. Bei der Ausübung ihres billigen Ermessens wird die 

RWZ die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für 
den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, mithin Kos-

tensenkungen mindestens in gleichem Umfang berücksichtigt werden wie Kostenerhöhungen. Derar-

tige Änderungen können stets berücksichtigt werden bei Dauerschuldverhältnissen und gegenüber 

Unternehmern. Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm ein Recht zum Rücktritt oder bei Dauerschuld-

verhältnissen ein Recht zur Kündigung zu, wenn die Preiserhöhung die Kalkulations- und Geschäfts-

grundlage des Vertrages spürbar verändert hat und dadurch die Vertragsbindung unzumutbar gewor-

den ist. 

d) Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aus-

händigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. 

e) Die Entgegennahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur erfüllungshalber; Gutschriften erfolgen 
vorbehaltlich des Eingangs des Geldwertbetrages mit Wertstellung des Tages, an welchem die RWZ 

über den Gegenwert verfügen kann. Diskontspesen, Gebühren und sonstige Kosten trägt der Käufer. 



f) Die RWZ kann mit sämtlichen Forderungen, die ihr gegen den Kunden zustehen, gegen sämtliche 

gleichartige Forderungen aufrechnen, die der Kunde gegen sie hat, sobald die RWZ die ihr gebührende 

Leistung fordern und die ihr obliegende Leistung bewirken kann. Der Kunde kann nur mit unbestritte-

nen oder rechtskräftig festgestellten, fälligen Gegenansprüchen aufrechnen. Der Kunde der RWZ kann 

ein Zurückbehaltungsrecht, das nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht, nicht ausüben. 

 

4. Prüfung des Steuersatzes bei Abrechnung durch RWZ  

Ist der Kunde Unternehmer, dann sind von der RWZ erstellte Abrechnungen vom Unternehmer unver-
züglich auf ihre Richtigkeit im Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatzsteuersatz zu überprüfen. Der 

Ausweis eines unrichtigen Umsatzsteuersatzes ist der RWZ binnen eines Monats ab Zugang der Ab-

rechnung in Textform mitzuteilen. Sollte die RWZ innerhalb dieses einen Monats keine Mitteilung des 

Unternehmers über die Unrichtigkeit eines ausgewiesenen Umsatzsteuersatzes erhalten, ist der von 

der RWZ ausgewiesene Umsatzsteuersatz maßgeblich. Bei Verletzung der Mitteilungspflicht ist der Un-

ternehmer der RWZ nach den gesetzlichen Vorschriften zum Schadensersatz verpflichtet. 

 

5. Lieferung, Lieferverzug und Gefahrübergang 

a) Lieferfristen und Liefertermine, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind 

schriftlich anzugeben. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des Vertrages, jedoch nicht vor der 
Beibringung etwaiger vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie 

nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung und nicht vor dem Zustandekommen der Finanzierung. 

Ist der Kunde Verbraucher, wird die RWZ den Liefertermin verbindlich angeben, bis zu dem die Waren 

geliefert oder die Dienstleistungen erbracht wird. 

b) Der Versand an Unternehmer – auch innerhalb desselben Versandortes – erfolgt auf Kosten und 

Gefahr des Unternehmers. Die RWZ wählt die Versendungsart. 

c) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der 

Übergabe auf den Kunden über. Ist der Kunde Unternehmer, geht beim Versendungsverkauf jedoch 

die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Verzögerungsge-

fahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst mit der Aus-
führung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt über. Ist der Kunde Verbraucher, gilt dies 

mit der Maßgabe, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung nur 

dann auf den Kunden übergeht, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt hat und 

die RWZ dem Kunden diese Person oder Anstalt nicht zuvor benannt hat. Nur soweit ausdrücklich eine 

bestimmte Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend und es gelten für 

eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 

Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

d) Der Kunde kann bei neuen Maschinen sechs Wochen, bei gebrauchten Maschinen und sonstigen 

Gegenständen zwei Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermines oder einer un-
verbindlichen Lieferfrist RWZ auffordern, zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt RWZ in 

Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter 

Fahrlässigkeit der RWZ auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. 

e) Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/ oder Schadensersatz statt der Leis-

tung verlangen, muss er der RWZ nach Ablauf der unter Satz 1 aufgeführten Frist eine angemessene 

Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt 

sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises bei neuen 

Maschinen und sonstigen Geräten und Gegenständen, auf höchstens 10% des vereinbarten Kaufprei-

ses bei gebrauchten Maschinen. Ist der Käufer ein Unternehmer, eine juristische Person des öffentli-

chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind Schadensersatzansprüche bei leich-
ter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

f) Wird der RWZ, während sie in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet sie mit den 

vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Die RWZ haftet nicht, wenn der Schaden auch bei 

rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 



g) Wird ein verbindlicher Liefertermin oder verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt die RWZ be-

reits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestim-

men sich dann nach Ziffer e) und f) dieses Abschnitts. 

h) Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, also ein betriebsfremdes, von außen durch elementare 

Naturkräfte oder durch Handlungen dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, das nach menschlicher 

Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äu-

ßerste, nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich 

gemacht werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Betriebsunternehmer in Kauf zu 
nehmen ist, behördliche Maßnahmen, Betriebsstillegung, Streik, extreme Witterungsverhältnisse, 

Hoch- und Niedrigwasser, Transportstörungen, Epidemie, Pandemie, Seuchen, Krieg, Unruhen oder 

ähnliche Umstände - auch bei Lieferanten der RWZ - unmöglich oder übermäßig erschwert, so wird die 

RWZ für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung von der Lieferpflicht frei. Von dem Eintritt 

solcher Ereignisse wird die RWZ den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Parteien werden sich bei 

Eintritt eines solchen Ereignisses über das weitere Vorgehen abstimmen und festlegen, ob nach dessen 

Beendigung die während dieser Zeit nicht erfolgte Lieferung nachgeliefert werden soll. Diese Ereignisse 

berechtigen die Parteien auch, vom Vertrag zurückzutreten. 

i) Im Falle der Nichtbelieferung oder ungenügender Belieferung der RWZ seitens ihrer Vorlieferanten 

ist die RWZ gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, von ihren Lieferverpflichtungen insoweit ent-
bunden. Dies gilt nur dann, wenn sie die erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung der von ihr zu 

liefernden Ware getroffen hat und ihre Vorlieferanten sorgfältig ausgewählt hat. Sie verpflichtet sich, 

in diesem Fall ihre Ansprüche gegen den Lieferanten auf Verlangen an den Kunden abzutreten. Ist der 

Kunde ein Verbraucher, so gilt im Falle der Nichtbelieferung oder ungenügenden Belieferung der RWZ 

seitens ihrer Vorlieferanten, dass die RWZ von ihren Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise entbun-

den ist, sofern die RWZ vor dem Vertragsschluss mit dem Kunden ein entsprechendes Deckungsge-

schäft geschlossen hat, die Nichtbelieferung oder ungenügende Belieferung dem Kunden angezeigt 

und die Gegenleistung unverzüglich erstattet hat. 

j) Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferum-

fanges seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder 
Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen der RWZ für den Käufer zumutbar sind. Sofern 

die RWZ oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes 

Zeichen oder Nummern gebrauchen, können allein daraus keine Rechte abgeleitet werden. Ist der 

Kunde ein Verbraucher, steht ihm bei einer Unzumutbarkeit nach den gesetzlichen Voraussetzungen 

ein Rücktrittsrecht zu. 

 

6. Annahmeverzug 

a) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine gebotene Mitwirkungshandlung oder ver-

zögert sich die Leistung von RWZ aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, ist die RWZ 

berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich der Mehraufwendungen (z.B. La-
gerkosten) zu verlangen. 

b) Hierfür berechnet RWZ eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5% des Netto-Rechnungsbe-

trags der verzögerten Leistung pro abgelaufener voller Kalenderwoche. Dies gilt erst ab zwei Wochen 

nach dem für die Leistung vereinbarten Tag, d.h. nach Zugang der Versand-/Abholbereitschaftsanzeige 

beim Kunden bzw. – falls vereinbart – nach dem für die Aushändigung an die Transportperson vorge-

sehenen Tag. Der Nachweis eines höheren Schadens und die gesetzlichen Rechte und Ansprüche von 

RWZ bleiben unberührt. Gezahlte pauschale Entschädigungen sind auf die Ansprüche von RWZ anzu-

rechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass RWZ überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als die pauschale Entschädigung entstanden ist. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

a) Ist der Kunde Unternehmer, behält sich die RWZ das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Ist der Kunde Verbraucher, 

behält sich die RWZ das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung dieser Ware 



vor. Diese Waren sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretenden, vom Ei-

gentumsvorbehalt erfassten Waren werden nachfolgend als „Vorbehaltsware“ bezeichnet. Während 

der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II der 

RWZ zu. 

b) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für die RWZ. Die Vorbehaltsware darf vom 

Kunden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der RWZ vor vollständiger Bezahlung der gesi-

cherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden noch für Sale-

and-Lease-back-Geschäfte verwenden. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde 
unverzüglich und zu jedem geeigneten Anlass eindeutig auf das Eigentum der RWZ hinzuweisen und 

die RWZ unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit die RWZ Klage gemäß § 771 ZPO erheben 

kann. Soweit die Klage erfolgreich war und der Dritte nicht in der Lage ist, der RWZ die gerichtlichen 

oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten haftet der Kunde für die der 

RWZ entstandenen Kosten. 

c) Zahlt der Kunde einen fälligen Kaufpreis nicht, kann die RWZ nach den Voraussetzungen des § 323 

BGB vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde die Zahlung des Kaufpreises ernsthaft und endgültig 

verweigert. Das Rücktrittsrecht besteht auch, wenn der Kunde vereinbarte Ratenzahlungen nicht ein-

hält und nach einer angemessenen Fristsetzung nicht leistet, bei Verträgen mit Verbrauchern jedoch 

nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 498 BGB. Die RWZ kann in diesen Fällen die Erfül-
lung des Kaufvertrages ablehnen und Schadensersatz verlangen. Hat die RWZ darüber hinaus Anspruch 

auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt sie den Kaufgegenstand wieder an sich, sind RWZ 

und Kunde sich darüber einig, dass die RWZ den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im 

Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Kunden, der nur unverzüglich nach Rücknahme 

des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und 

vereidigter Sachverständiger den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Der Kunde trägt die erforder-

lichen Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betra-

gen ohne Nachweis 5% des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, 

wenn die RWZ höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt 

keine Kosten entstanden sind. 
d) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflich-

tet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasserschäden und Diebstahl sowie sonstigen Verlust und 

Schaden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs-, Instandhaltungs-, Inspektionsar-

beiten oder ähnliche Arbeiten erforderlich sind (hierzu zählen nicht von der RWZ etwaig zu erbrin-

gende Erfüllungs- oder Nacherfüllungshandlungen), muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzei-

tig und fachgerecht durchführen oder durchführen lassen. Der Kunde tritt bereits jetzt hiermit seine 

Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der vorgenannten Art gegen Versicherungsgesell-

schaften und sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an die RWZ in Höhe des Faktura-Endbetrages (ein-

schließlich Mehrwertsteuer) ab. Die RWZ nimmt diese Abtretung an. 

e) Die RWZ ist auch berechtigt, die Versicherungsprämien gem. Ziffer 6. Buchstabe d) zu Lasten des 
Käufers zu leisten. 

f) Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. 

Er tritt der RWZ schon jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. MwSt.) der 

RWZ ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 

unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einzie-

hung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis der RWZ, die 

Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich die RWZ, die For-

derungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-

kommt. Andernfalls kann die RWZ verlangen, dass der Kunde ihm die abgetretenen Forderungen und 

deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung mitteilt. 

g) Die RWZ verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei-

zugeben, als der realisierbare Wert ihrer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 

% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der RWZ. 

 



8. Gewährleistung, Sachmangel, Verjährung 

a) Soweit Anforderungen hinsichtlich eines bestimmten Merkmals der Ware vereinbart wurden, 

schließt dies andere Anforderungen bezogen auf das Merkmal aus, auch wenn diese den objektiven 

Anforderungen an die Ware entsprechen würden. Unberührt bleibt jedoch die Haftung von der RWZ 

für fehlerhafte Aufklärung. 

b) Für Unternehmer gelten die nachfolgenden Regelungen. Für Verbraucher gelten hier nur die Rege-

lungen unter Ziffer 8 lit. b) cc) Satz 2 und lit. c). 

aa) Die Maschine muss sofort nach Lieferung auf Sachmängel z.B. Qualität, Beschaffenheit geprüft 
werden. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Mängel auf der Empfangsquittung zu vermerken. 

Im Übrigen gilt § 377 HGB. 

bb) Rügen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich abweichender Beschaffenheit der 

Maschine oder wegen Lieferung einer offensichtlich anderen Maschine als der bestellten können nur 

unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der Maschine bzw. nachdem 

der Mangel offensichtlich wurde, gegenüber der RWZ geltend gemacht werden. 

cc) Beschädigungen auf dem Transport berechtigen der RWZ gegenüber nicht zur Annahmeverweige-

rung. Ist der Kunde Verbraucher, dann gilt dies nur im Fall der Ziffer 5 lit. c) Satz 3 dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

dd) Der Verkauf von gebrauchten beweglichen Sachen erfolgt unter Ausschluss der Sachmängelge-
währleistung. Die Haftung der RWZ für Körper- und Gesundheitsschäden sowie die Haftung für vor-

sätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Arglist oder bei Übernahme einer Garantie bleibt 

unberührt. 

ee) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus 

Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme. 

ff) Zwingende Verjährungsvorschriften bleiben unberührt. Die in Absatz ee) genannte Verjährungser-

leichterung gilt nicht für Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für 

Ansprüche aufgrund von Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit und für Ansprüche aufgrund der Über-

nahme einer Garantie oder der Übernahme des Beschaffungsrisikos unberührt. Unberührt bleiben 
auch die längeren Verjährungsfristen nach § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (dingliche Rechte eines Dritten), §§ 

438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Baustoffe und Bauteile sowie Planungsleistungen 

für ein Bauwerk), §§ 438 Abs. 3 und 634a Abs. 3 BGB (Arglist). Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette 

ein Verbrauchsgüter-kauf i.S.d. § 474 BGB (d.h. bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher), blei-

ben auch die Verjährungsfristen gemäß § 445b BGB unberührt. Die Haftung der RWZ auf Schadenser-

satz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher 

Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter 

Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, richtet sich ausschließlich nach 

Ziffer 9. 

gg) Die sich nach den Absätzen ee) und ff) für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängel ergebenden 
Verjährungsfristen gelten entsprechend für konkurrierende vertragliche und außervertragliche Scha-

densersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Vertragsware beruhen. Wenn jedoch im 

Einzelfall die Anwendung der gesetzlichen Verjährungsregeln zu einer früheren Verjährung der kon-

kurrierenden Ansprüche führen sollte, gilt für die konkurrierenden Ansprüche die gesetzliche Verjäh-

rungsfrist. Die gesetzlichen Verjährungsfristen nach dem Produkthaftungsgesetz und nach der DSGVO 

bleiben in jedem Fall unberührt. 

hh) Soweit gemäß Absatz ee) bis gg) die Verjährung von Ansprüchen der RWZ gegenüber verkürzt wird, 

gilt diese Verkürzung entsprechend für etwaige Ansprüche des Kunden gegen die gesetzlichen Vertre-

ter, Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten sowie Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen der RWZ, die 

auf demselben Rechtsgrund beruhen. 
c) Nur für Verbraucher gilt: 

Ist der Kunde Verbraucher, stehen ihm bei einem Mangel die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 

Mängelansprüche und Schadensersatzansprüche, die in unmittelbaren Zusammenhang mit einem 

Mangel stehen, verjähren für gebrauchte bewegliche Sachen innerhalb eines Jahres nach Übergabe 

der gebrauchten beweglichen Sache; hat sich ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so 



tritt die Verjährung jedoch nicht vor dem Ablauf von vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem 

sich der Mangel erstmals gezeigt hat. Die Haftung der RWZ für Leben-, Körper- und Gesundheitsschä-

den sowie die Haftung für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Arglist, bei zwin-

gender gesetzlicher Haftung oder bei Übernahme einer Garantie sowie bei Übernahme eines Beschaf-

fungsrisikos bleibt in jedem Fall unberührt. 

 

9. Haftungsausschlüsse und -begrenzungen 

a) Vorbehaltlich der Regelung des nachfolgenden Absatzes haftet die RWZ auf Schadensersatz – bei 
vertraglichen, außervertraglichen oder sonstigen Schadensersatzansprüchen, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, Verzug und Unmöglichkeit, Verschulden bei Vertragsver-

handlungen und Delikt – nur bei Vorsatz und/ oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und/ 

oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter der RWZ oder Erfüllungsgehilfen. Darüber hinaus haftet die 

RWZ auch bei einfacher Fahrlässigkeit, einschließlich einfacher Fahrlässigkeit der Vertreter der RWZ 

und Erfüllungsgehilfen, für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer 

Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf de-

ren Erfüllung der Kunde daher regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Bei einfach fahrlässiger 

Pflichtverletzung der RWZ, ist die Schadensersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, typischer-

weise eintretenden Schaden begrenzt. 
b) Von den in Absatz a) geregelten Haftungsausschlüssen und –beschränkungen unberührt bleiben 

Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie Ansprü-

che des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz, einer Haftung nach der DSGVO, den gesetzlichen 

Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher und anderen zwingenden gesetz-

lichen Haftungsregelungen. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse bzw. –beschränkungen gelten au-

ßerdem nicht, soweit die RWZ einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder soweit die RWZ aus der 

Übernahme einer Garantie oder wegen der Übernahme des Beschaffungsrisikos haftet. 

c) Die voranstehenden Absätze a) und b) gelten auch, wenn der Kunde anstelle eines Anspruchs auf 

Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

d) Soweit die Schadensersatzhaftung der RWZ gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mit-

arbeiter, Vertreter der RWZ und Erfüllungsgehilfen, die auf demselben Rechtsgrund beruhen. 

 

10. Datenschutz 

RWZ erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Best-

immungen der Datenschutzgrund-verordnung (DSGVO) gemäß der unter www.rwz.de/datenschutz 

abrufbaren Datenschutzerklärung, die insoweit Vorrang gegenüber den Bestimmungen in diesen all-

gemeinen Geschäftsbedingungen hat. Die RWZ wird personenbezogene Daten an Auskunfteien (z.B. 

Schufa, Creditreform) über nicht vertragsgemäßes Verhalten unter Beachtung der Vorschriften der 

DSGVO übermitteln. Übermittelt der Kunde als verantwortliche Stelle gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO RWZ 
personenbezogene Daten, so ist er verpflichtet, den Betroffenen rechtzeitig nach Maßgabe des Artikel 

14 DSGVO über die Datenverarbeitung durch RWZ zu informieren; RWZ sieht von einer Information 

des Betroffenen ab. 

 

11. Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig 

oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

tritt das Gesetzesrecht (§ 306 Abs. 2 BGB). Im Übrigen werden die Parteien anstelle der nichtigen oder 

unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe-
kommt, soweit keine ergänzende Vertragsauslegung vorrangig oder möglich ist. 

 

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand  



Erfüllungsort für die Leistungen der RWZ ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den übrigen 

Lieferungen die jeweiligen Geschäftsräume der RWZ, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Per-

son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Ist der Kunde Kauf-

mann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 

oder hat der Kunde nach Vertragsschluss in Deutschland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-

halt aus dem Geltungsbereich der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) verlegt oder ist der RWZ sein 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekennt, so ist Ge-

richtsstand Köln. 
 

13. Geltendes Recht  

Die Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen deutschem Recht. Die Anwendung des Übereinkom-

mens der Vereinten Nationen über internationale Warenverkäufe (CISG) ist ausgeschlossen. Die ge-

setzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vor-

schriften insbesondere des Staates, in dem der Kunde, der Verbraucher ist, seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hat, bleiben unberührt. 

 

14. Verbraucherstreitbeilegung  

Die RWZ nimmt nicht am Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und 
ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

 

Stand:  Juli 2023 


